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 Veröffentlicht am 11.11.1987

Norm

StGB §21

StGB §206

Rechtssatz

Auch die Erzwingung unzüchtiger Betastungen kann nach Lage des Falles (hier der Unzucht eines Vaters mit seiner

unmündigen Tochter) eine Tat mit schweren Folgen sein.
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